
 

Seite 1/2 

Staatskanzlei 
Kommunikation 
 
Rathaus 
Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 20 70  
kommunikation@sk.so.ch 
so.ch 

 

 

Medienmitteilung 

Regierungsrat begrüsst weitere Schritte der Solarförderung 

 

Solothurn, 11. Januar 2022 – Künftig sollen Solaranlagen sowohl inner-

halb wie auch ausserhalb der Bauzone gezielt gefördert werden. Dies 

sieht eine Anpassung der eidgenössischen Raumplanungsverordnung 

vor. Der Regierungsrat begrüsst die Stossrichtung des Bundes. 

 

Hintergrund: Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation UVEK liess zu den Teilrevisionen der Raumplanungsverordnung, 

der Energieeffizienzverordnung und der Niederspannungs-Installationsverord-

nung ein Vernehmlassungsverfahren durchführen. 

 

Kernstück der vorgesehenen Revision ist die Förderung von Solaranlagen. So 

sollen Installationen, die auf einem Flachdach innerhalb von Gewerbezonen 

(ohne Wohnen), Industriezonen oder Arbeitszonen installiert werden und 

darüber hinaus als genügend angepasst gelten, neu der Meldepflicht unterstellt 

werden. Für die entsprechenden Solaranlagen muss künftig also kein Baugesuch 

mehr eingereicht werden. Stattdessen kommt lediglich das Meldeverfahren zur 

Anwendung. 

 

Der Regierungsrat begrüsst diese Vorlage zur Förderung von Solaranlagen und 

schlägt weiter vor, Überdachungen von Parkplätzen oder Infrastrukturanlagen 

mittels Solaranlagen in vorgenannten Zonen ebenfalls der Meldepflicht zu 

unterstellen. 
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Die darüber hinaus vom Bund vorgesehenen Anpassungen zur gezielten Förde-

rung von Solaranlagen ausserhalb der Bauzone werden vom Regierungsrat 

ebenfalls begrüsst, zumal damit der Bau ebensolcher Solaranlagen vereinfacht 

werden soll. 

 

Weitere Auskünfte  

Victor von Sury, Leiter Rechtsdienst Bau- und Justizdepartement, 032 627 25 11 


